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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der von Ihnen gemäß § 94 SGB V vorgelegte o. g. Beschluss vom 21. März 2024 

über eine Änderung der Kinder-Richtlinie wird nicht beanstandet. 

Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

Soweit die Gendiagnostik-Kommission in ihrer Stellungnahme vom 19. April 

2024 darauf hingewiesen hat, dass im Regelfall auch der Einsender das 

Ergebnis der genetischen Analyse erhält, ist dies auch das hiesige Verständnis, 

das sich aus § 11 Gendiagnostikgesetz (GenDG) ergibt. 

 

Das Bundesministerium für Gesundheit regt außerdem an, im Rahmen der 

Evaluation nach § 42 der Kinder-Richtlinie insbesondere die Regelungen zum 

Probenversand (insbesondere der Versandzeiten und einschließlich der 

Kostenentwicklung) zu überprüfen, um die Verlässlichkeit und Schnelligkeit 
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des Probenversandes des Erweiterten Neugeborenen-Screenings und des 

Mukoviszidose-Screenings im Rahmen der Weiterentwicklung des Verfahrens 

weiter zu verbessern.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

Dr. Josephine Tautz 
 
2. Die Nichtbeanstandung erfolgt auf Grund des Vermerks des Referats 325 vom 

15. Mai 2024 unter Mz. der Referate 213 und 313 (Abzeichnungen von UAL 31 
und von AL‘in 3 liegen elektronisch vor). 

3. Wvl. Wiebe 213 
4. Barrierefreies Dokument an G-BA ab am:_________ 
5. Z.d.A. 
 


